
 
 
 
 
 

Der Aufenthalt 

auf der 

Tennisanlage  

ist  untersagt 
 

 
außer: 
 
- zum Betreten/Verlassen des Tennisplatzes 
- zum Abholen/Bringen von Kindern 
- zum Holen von Speisen im “Außer-Haus-Verkauf” 
 
01.05.2020   TSG Vorstand 


